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Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache bei Kausalitätsfragen       
(§ 548 Abs. 1 Satz 1 RVO) - BSG-Beschluß vom 27.07.1989              
- 2 BU 29/89 
 
Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache bei Kausalitätsfragen       
(§§ 160 Abs. 2 Nr. 1, 160a Abs. 2 Satz 1 SGG; § 548 Abs. 1 Satz 1    
RVO);                                                                
hier: BSG-Beschluß vom 27.07.1989 - 2 BU 29/89 -                     
Das BSG hat mit Beschluß vom 27.07.1989 - 2 BU 29/89 - folgendes     
entschieden:                                                         
Orientierungssatz:                                                   
Grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache bei Kausalitätsfragen:      
Zur Klärungsbedürftigkeit der Rechtsfrage der Bewertung von          
Unfällen mit innerer Ursache und der Differenzierung von Unfall      
und sachlichem Zusammenhang und die Einordnung innerer und           
betrieblicher Ursachen und deren wertende Gegenüberstellung.         
 

 

 


